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Schuldenbereinigungsplan: Vorsicht bei Zustimmung, wenn keine Kostennachteile drohen sollen


MUSTER / ERGÄNZUNG DES SCHULDENBEREINIGUNGSPLANS

AG … – Insolvenzgericht –  …

In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen des …

… IN/IK …/25

wird im Hinblick auf den vorgelegten Schuldenbereinigungsplan vom … beantragt,

diesen dahin zu ergänzen, dass die Kosten des Gläubigers im Zwangsversteigerungsverfahren vor dem AG … Az. … in den Schuldenbereinigungsplan aktuell mit … EUR aufgenommen werden.

Zur Begründung wird Folgendes ausgeführt:

Der Gläubiger hat gegen den Schuldner eine persönliche Forderung aus dem Vollstreckungsbescheid des zentralen Mahngerichts … vom …, Geschäftszeichen … Auf Grundlage dieser Forderung hat der Gläubiger die Eintragung einer Zwangssicherungshypothek auf dem im Grundbuch vom … eingetragenen Grundbesitz erwirkt. Hieraus wurde wiederum in dem vorbezeichneten Verfahren vor dem AG … – Versteigerungsgericht – die Zwangsversteigerung betrieben. Bisher sind in dem Verfahren aufseiten des Gläubigers folgende Kosten entstanden:

Gegenstandswert nach § 26 RVG	… EUR
Verfahrensgebühr nach Nr. 3311 VV RVG (Antrag)	… EUR
Verfahrensgebühr nach Nr. 3311 VV RVG (einstweilige Einstellung)	… EUR
Verfahrensgebühr nach Nr. 3311 VV RVG (Verhandlungen zur Aufhebung)	… EUR
Terminsgebühr nach Nr. 3312 VV RVG (Termin vom …)	… EUR
Post- und Telekommunikationspauschale	… EUR
	… EUR

Hinzu treten noch die Gerichtskosten von bisher … EUR. 

Der Schuldner hat es unterlassen, diese Kosten im Schuldenbereinigungsplan zu berücksichtigen, sodass die Kosten des Zwangsversteigerungsverfahrens dem Grunde nach zu ergänzen sind.

Nach der aktuellen Rechtsprechung kommt es nicht darauf an, ob schon alle Gebühren entstanden und festgesetzt sind. Sie sind allein deshalb zu berücksichtigen, weil das Zwangsversteigerungsverfahren vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens begonnen hat (BGH 12.12.24, IX ZB 4/24). Insoweit ist zur Vermeidung von Nachteilen der Schuldenbereinigungsplan nach § 308 InsO zu ergänzen.


ERLÄUTERUNGEN

Dass der Kostenerstattungsanspruch des Gläubigers ohne eine Ergänzung nach § 308 Abs. 3 S. 2 Hs. 2 InsO vollständig erloschen ist, ist im Kostenfestsetzungsverfahren des Versteigerungsverfahrens zu berücksichtigen. Dem kann nach dem BGH nicht entgegengehalten werden, dass materiell-rechtliche Einwendungen gegen den Kostenerstattungsanspruch im Kostenfestsetzungsverfahren grundsätzlich nicht zu berücksichtigen sind. Das gilt nämlich nicht, wenn die tatsächlichen Voraussetzungen der Einwendung feststehen (BGH 17.3.05, IX ZB 247/03, NZI 20, 328). Die für die Beurteilung des Erlöschens maßgeblichen Tatsachen – die Einleitung des Zwangsversteigerungsverfahrens, die Übersendung des Schuldenbereinigungsplans an den Gläubiger und der fruchtlose Ablauf der diesem gesetzten Frist – stehen nicht infrage. Diese Tatsachen können vom Rechtspfleger leicht und ohne Schwierigkeiten im Festsetzungsverfahren aus den Akten ermittelt werden.


	Wichtiger Hinweis: Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Redaktion prüft ihn regelmäßig und passt ihn gegebenenfalls an. Gleichwohl schließen wir Haftung und Gewähr aus, da die Materie komplex ist und sich ständig wandelt. Muster dienen als Vorlage und sind individuell anzupassen.

Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@iww.de



[image: ]IWW-ID: 50399648
- 2 - 
[image: ]
image3.jpg




image1.png




image2.png
Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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